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1 Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung ist ein mehrstufiges Qualitätsprüfungsverfahren mit formalem Entscheid 
darüber, ob eine Institution, ein Studien- oder Weiterbildungsgang vorgegebene Qualitäts-
standards erfüllt.  

Die gesetzliche Grundlage für die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge in Humanmedizin 
ist das Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über die universitären Medizinalberufe (MedBG). 
Die der Akkreditierung zugrunde liegende Qualitätsprüfung basiert auf den im Gesetz veran-
kerten Akkreditierungskriterien für Weiterbildungsgänge (Art. 25 Abs. 1 MedBG) und impli-
ziert die gesetzlich festgelegten Weiterbildungsziele (Art. 4 und 17 MedBG). 

Auftraggeber der Akkreditierung ist das Eidgenössischen Departements des Inneren (EDI), 
welches das Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ) mit der Durchführung 
der externen Begutachtung mandatiert hat. 

Das schweizerische Akkreditierungsverfahren beruht auf international anerkannten Prakti-
ken. Es umfasst 

– eine Selbstbeurteilung des Weiterbildungsgangs (Selbstevaluation gemäss Art. 26 
MedBG) (Phase 1). 

– eine externe Begutachtung (Fremdevaluation gemäss Art. 27 MedBG) durch unab-
hängige Experten (Phase 2); diese Phase wird mit einem Schlussbericht des OAQ 
zu handen des EDI abgeschlossen 

– den Akkreditierungsentscheid durch das EDI, der nach Anhörung der 
Medizinalberufekommission gefällt wird (Art. 28 Abs. 1 MedBG) (Phase 3). 

In der Selbstbeurteilung und der externen Begutachtung werden für die Weiterbildung wich-
tige Themenbereiche ("Prüfbereiche") anhand festgelegter und publizierter Qualitätsstan-
dards1 evaluiert. 

Der Selbstbeurteilungsbericht wurde durch zwei vom OAQ beauftragte, unabhängige Fach-
experten begutachtet. Die zuständige Fachgesellschaft als auch die Medizinalberufekom-
mission (MEBEKO) hatten Gelegenheit, zum Selbstbeurteilungsbericht und zu den Ergeb-
nissen der Begutachtung Stellung zu nehmen.  

Der vorliegende Schlussbericht wird dem EDI vorgelegt (mit Kopie an die MEBEKO, die 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)und die jeweiligen medizinischen 
Fachgesellschaften). Er basiert auf der Programmbeschreibung und dem Selbstbeurtei-
lungsbericht der Fachgesellschaft, dem Expertenbericht und der möglichen Stellungnahmen 

                                                        
1 Qualitätsstandardsets: http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00415/00579/index.html?lang=de  
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der Fachgesellschaft und MEBEKO zum Expertenbericht als auch den Kurzberichten der 
stichprobenartig durchgeführten Visiten an ausgesuchten Weiterbildungsstätten.  

Der OAQ Schlussbericht ist kurz gehalten. Ausführliche Informationen gibt der Expertenbe-
richt. 

2 Der Ablauf des Akkreditierungsverfahrens 

Die Selbstbeurteilungsberichte der zu akkreditierenden Weiterbildungsgänge sind im OAQ 
Ende September 2009 eingetroffen. Ausnahme sind die Selbstbeurteilungsberichte zu den 
Weiterbildungsgängen „Allgemeine Innere Medizin“ und „Praktischer Arzt/ Praktische Ärztin“, 
denen eine Fristerstreckung zur Einreichung derselben bis zum 14. März 2010 gewährt 
wurde. 

Für alle Verfahren ist ein Gutachten zum Selbstbeurteilungsbericht der verantwortlichen 
Fachgesellschaft zu ihrem Weiterbildungsgang erstellt worden. Dieses Gutachten ist die 
wichtigste vergleichbare Grundlage für die Akkreditierung aller Weiterbildungsgänge.      
Das OAQ hat für diese Aufgabe je Weiterbildungsgang zwei Fachexperten benannt – in der 
Regel eine Person aus der Schweiz und eine aus dem Ausland. Deren Qualifikation, Repu-
tation und Unabhängigkeit ist durch das OAQ und dessen Wissenschaftlichen Beirat als 
auch die zuständige Fachgesellschaft geprüft worden.         
Die Erstellung der Gutachten durch die ernannten Experten sollte nach unseren Vorgaben 
innert 4 Wochen erfolgen, hat aber de facto in den allermeisten Fällen deutlich mehr Zeit in 
Anspruch genommen. 

Nach dem Eintreffen der Berichte im OAQ hatten die zuständigen Fachgesellschaften 20 
Tage Zeit, Stellungnahmen zu den Gutachten zu verfassen. Die allfällige Stellungnahme 
wurde wiederum durch das OAQ den Fachexperten zugestellt, die entscheiden konnten, ob 
sie daraufhin ihren Bericht anpassen oder nicht. Der so finalisierte Expertenbericht wurde 
inklusive Stellungnahme an das Bundesamt für Gesundheit (BAG) übersendet, das die Be-
richte zur Begutachtung für die MEBEKO frei geschaltet hat. Der MEBKO stand ein Monat 
zur prozeduralen Prüfung und zur Stellungnahme zur Verfügung. Wiederum hat das OAQ 
diese allfälligen Stellungnahmen an die Fachexperten zum nochmaligen Erwägen  an die 
Experten weitergeleitet mit der Chance, Änderungen vorzunehmen und Kommentare in das 
Gutachten zu integrieren. 

Bei einigen Fachgesellschaften fanden ausserdem noch eine oder mehrere Vor-Ort-Visiten 
von Weiterbildungsstätten statt, um ein Bild von der Umsetzung der Weiterbildungskonzepte 
in der Praxis zu ermöglichen. Die Visiten wurden zusammen mit den obligatorischen Vor-
Ort-Visiten von Weiterbildungsstätten der FMH durchgeführt. Vom OAQ wurden für die Visi-
ten je zwei Fachexperten beauftragt – wo immer möglich dieselben Personen, die auch das 
jeweilige Gutachten verfasst haben. Die Visiten dauerten in der Regel 4-6 Stunden und in 
den Interviews (mit Vertretern aller Funktionsgruppen) wurden Daten zur Weiterbildung und 
zur Situation der Weiterzubildenden erhoben. Da es sich um eine ausgewählte Stichprobe 
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von Weiterbildungsstätten handelt und zudem nicht bei allen Weiterbildungsgängen Visiten 
stattfanden, ist die Relevanz und der Aussagewert der Ergebnisse der Visiten notwendiger-
weise für das gesamte Akkreditierungsverfahren begrenzt. Nichtsdestotrotz konnten wir fest-
stellen, dass in den allermeisten Fällen sowohl von den involvierten Experten als auch von 
den Weiterbildungsstätten selbst, die Visiten als informativ und konstruktiv eingeschätzt 
wurden.  

Auf der Grundlage all dieser Dokumente hat das OAQ schliesslich einen Schlussbericht je 
Weiterbildungsgang erstellt mit einer Akkreditierungsempfehlung. 

3 Kurzbeschreibung des Weiterbildungsgangs 

Der  Facharzt/die Fachärztin für Kiefer- und Gesichtschirurgie hat eine Doppelapprobation 
(Zahnmedizin und Humanmedizin) vorzuweisen; die Weiterbildung zum Facharzt / zur 
Fachärztin für Kiefer- und Gesichtschirurgie dauert sechs Jahre und gliedert sich wie folgt: 

– 2 bis 3 Jahre nicht fachspezifische Weiterbildung 

Die nicht fachspezifische Weiterbildung umfasst mindestens 2 Jahre allgemeine Chirur-
gie an einer anerkannten chirurgischen Weiterbildungsstätte der Kategorie A oder B. Bis 
zu einem Jahr kann in einer chirurgischen Spezialdisziplin absolviert werden (Chirurgie, 
Kinderchirurgie, Neurochirurgie, Orthopädische Chirurgie, Plastische, Rekonstruktive 
und Ästhetische Chirurgie, Herz- und thorakale Gefässchirurgie, ORL mit Nachweis ei-
ner operativen Tätigkeit). 

Zusätzlich müssen mindestens 3 Monate in der Anästhesiologie oder chirurgischen In-
tensivmedizin geleistet werden.  

Die chirurgische Weiterbildung wird mit dem Basisexamen abgeschlossen und soll in der 
Regel vor Beginn der fachspezifischen Weiterbildung stattfinden.  

– 3 bis 4 Jahre fachspezifische Weiterbildung  

Bei der fachspezifischen Weiterbildung müssen mindestens 2 1/2 Jahre klinische Wei-
terbildung an einer Weiterbildungsstätte der Kategorie A absolviert werden. Mindestens 
6 Monate müssen in einer Poliklinik absolviert werden. In Frage kommt dabei die Polikli-
nik einer Weiterbildungsstätte der Kategorie A oder B, oder eine poliklinisch-chirurgische 
Tätigkeit an einem schweizerischen oder anerkannten ausländischen Zahnärztlichen 
Institut oder eine Praxisassistenz.  
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Die fachspezifische Weiterbildung kann prinzipiell erst nach abgeschlossenem Zahn- 
medizin- und Medizinstudium begonnen werden. Es werden jedoch bis zu 6 Monate 
Weiterbildung an der chirurgischen Poliklinik eines schweizerischen oder eines aner- 
kannten ausländischen Zahnärztlichen Instituts oder an einer äquivalenten Poliklinik ei- 
ner mund- kiefer-gesichtschirurgischen Klinik anerkannt, wenn diese vor Abschluss des 
Medizinstudiums, aber nach abgeschlossenem zahnärztlichem Studium absolviert wur- 
den. 

Eine Praxisassistenz und eine Praxisvertretung gemäss Art. 33 WBO von bis zu 12 Mo-
naten wird als Weiterbildung anerkannt, sofern die Weiterbildung in der Praxis eines 
Facharztes für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie absolviert wird. Es können 12 
Monate Weiterbildung in der gleichen Praxis absolviert werden. 

Eine 6-monatige Forschungstätigkeit an einem anerkannten schweizerischen oder aus- 
ländischen Forschungsinstitut wird angerechnet.2

 

4 Selbstbeurteilungsbericht 

Der Selbstbeurteilungsbericht der Schweizerischen Gesellschaft für Kiefer- und Gesichts-
chirurgie (SGKG) ist datiert vom 27. August 2009 und wurde Ende September 2009 durch 
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) dem OAQ weitergeleitet. Der Bericht erfüllt die for-
malen Anforderungen des OAQ gemäss Leitfaden Selbstbeurteilung; er ist nach den Prüfbe-
reichen gegliedert und beantwortet die einzelnen Standards und nimmt Bezug zu den Emp-
fehlungen des OAQ aus dem letzten Akkreditierungsverfahren von 2005.  

Obwohl der Bericht vorwiegend deskriptiv ist und wenige analytische Elemente enthält, bot 
er den Experten eine gute Grundlage für ihre Arbeit. Die beigefügten Anhänge komplettieren 
den Bericht und ermöglichen ein umfassendes Bild des Weiterbildungsganges. 

5 Gutachten durch Expertinnen und Experten 

Die externe Begutachtung des Weiterbildungsganges erfolgte durch zwei vom OAQ beauf-
tragte Experten.  

– Univ.-Prof.Dr.med.Dr.med.dent.Dr.med.habil. Robert Sader,  
Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, 
Klinikum der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a.M. 

– Univ.-Prof.Dr.med.Dr.med.dent. Johannes Schubert, 
Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Ge-
sichtschirurgie, 
Klinikum Halle (Saale) der Martin-Luther-Universität Halle 
 

                                                        
2 Weiterbildungsprogramm vom 1. Juli 2001 (letzte Revision: 6. September 2007) 
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Der Expertenbericht ist datiert vom 28. April 2010 und hat einen Umfang von 13 Seiten. Er 
ist entsprechend den Vorgaben des OAQ strukturiert und gliedert sich in einen allgemeinen 
Teil und einen Teil, welcher der Beantwortung der Qualitätsstandards gewidmet ist. Der 
Bericht nimmt zu allen Standards Stellung, enthält Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung 
sowie eine Akkreditierungsempfehlung. 

6 Beurteilung und Empfehlungen 

Die Experten kommen in ihrem Bericht zum Schluss, dass die Qualität der Weiterbildung in 
Kiefer-  und Gesichtschirurgie nicht vollkommen den geforderten Qualitätsstandards ent-
spricht. Sie empfehlen deshalb eine Akkreditierung mit Auflage.  

Die Experten sind der Ansicht, dass bei dem Weiterbildungsgang keine klare Strukturierung 
der theoretischen Fortbildung erkennbar sei und eine qualitätssichernde Dokumentation des 
Weiterbildungsforschrittes fehle. Die Entwicklung eines Logbuchs für den Weiterzubilden-
den, das die Lernziele beinhaltet und in dem auch die Feedbacks aus den Mitarbeiterge-
sprächen ihren Niederschlag finden, erachten die Experten als essentiell und dringlich. Die 
Entwicklung und Implementation dieses Logbuches wurde bereits im Gutachten zum Akkre-
ditierungsverfahren 2005 von dem damaligen Experten empfohlen. Nach Aussage der 
Fachgesellschaft ist ein solches Logbuch geplant, aber noch nicht umgesetzt.  

Im Folgenden werden die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen zusammengefasst:  
 

– Es fehlt ein Leitbild, das eine Konzept- und Strategieentwicklung des Fachgebietes 
gerade in Bezug auf den europäischen Kontext beschreibt.  

– Es sollte ein strukturierter Lehr- und Lernzielkatalog zur Operationalisierung der 
Weiterbildungsziele entwickelt werden. Hier könnten Meilensteine implementiert 
werden, die z.B. an den Autonomiegrad des Weiterzubildenden gebunden sind. 

– Die Anzahl externer Pflichtfortbildungsveranstaltungen sollte erhöht und die Möglich-
keiten für eine Multi-Site Ausbildung (Rotation) verbessert werden. 

– Die Einführung einer Beratungsstelle für Weiterzubildende (Tutor, Mentor, Ombuds-
man) durch die SGKG wird für sinnvoll erachtet. 

Um diese Ziele erreichen zu können, regen die Gutachter die Einrichtung einer Kommission 
durch die SGKG an, die eine Qualitätsverbesserung des Weiterbildungsprogamm erarbeiten 
soll. 

Die Experten empfehlen die Akkreditierung mit einer Auflage zu erteilen:  

1. Das angekündigte Logbuch für die Weiterzubildenden muss unverzüglich 
implementiert werden.  
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6.1 Stellungnahme der Fachgesellschaft 

Das OAQ hat der Fachgesellschaft den Expertenbericht am 28. April 2010 zur Stellung-
nahme weitergeleitet. Die Fachgesellschaft hat den Bericht zur Kenntnis genommen, jedoch 
nicht dazu Stellung genommen.  

6.2 Stellungnahme der MEBEKO 

Die MEBEKO hat mit Schreiben vom 14. Juni 2010 festgestellt, dass das Akkreditierungs-
verfahren keinen prozeduralen Mangel aufweist.  

7 Schlussbeurteilung des OAQ 

7.1 Prämisse 

Das OAQ gründet seine Schlussbeurteilung im gegenwärtigen Akkreditierungsverfahren in 
erster Linie auf Daten zur Qualität des Weiterbildungsprozesses der Programme und mischt 
sich nicht in inhaltliche Belange der Fachgesellschaft ein. Empfehlungen der Experten zu 
inhaltlichen Fragen wurden deshalb für die Schlussbeurteilung nicht berücksichtigt. 

7.2 Beurteilung und Empfehlungen 

Das OAQ stimmt mit den Experten in der Beurteilung der Weiterbildung in Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie überein und regt an, dass die Fachgesellschaft die Empfehlungen der Ex-
perten berücksichtigt und soweit als möglich umsetzt.  

In Bezug auf die Erfüllung des Standards 1.1 ist von Seiten des OAQ festzuhalten, dass die 
Empfehlung der Experten das Leitbild explizit zu formulieren zwingend nachgeholt werden 
muss. Bereits bei der letzten Begutachtung hat die Fachgesellschaft kein Leitbild vorgelegt. 
Gerade um den Weiterbildenden zu motivieren und ihm sein späteres Berufsfeld im interna-
tionalen Kontext aufzuzeigen, ist ein dezidiertes Leitbild notwendig.  

In Bezug auf die Erfüllung des Standards 1.2 ist von Seiten des OAQ festzuhalten, dass die 
Empfehlung der Experten einen strukturierten Lehr- und Lernzielkatalog zur Operationalisie-
rung der Weiterbildungsziele zu entwickeln, um eine bessere Strukturierung des nicht-ope-
rativen Weiterbildungsgangs zu erzielen zwingend umgesetzt werden muss. Dieser Mangel 
wurde bereits bei der letzten Begutachtung festgestellt und von der Fachgesellschaft 
aufgenommen, aber noch nicht umgesetzt.  

Das OAQ empfiehlt, die beiden obgenannten Empfehlungen als verbindlich zu erklären und 
in Auflagen umzuwandeln.  
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7.3 Akkreditierungsempfehlung 

Aufgrund des Berichts der Experten, Univ.-Prof.Dr.med.Dr.med.dent.Dr.med.habil. Robert 
Sader und Univ.-Prof.Dr.med.Dr.med.dent. Johannes Schubert, der Stellungnahmen der 
Fachgesellschaft und der MEBEKO, sowie unter Berücksichtigung der Beschreibung des 
Weiterbildungsgangs und des Selbstbeurteilungsberichts der Fachgesellschaft empfiehlt das 
OAQ die Akkreditierung des Weiterbildungsgangs zum Facharzt / zur Fachärztin für Kiefer- 
und Gesichtschirurgie für 7 Jahre mit drei Auflagen:  

1. Das angekündigte Logbuch für die Weiterzubildenden muss unverzüglich  
implementiert werden.  

2. Die Erarbeitung eines Leitbildes muss nachgeholt werden.  

3. Ein strukturierter Lehr- und Lernzielkatalog zur Operationalisierung der 
Weiterbildungsziele muss entwickelt werden.  

Das OAQ empfiehlt  dem EDI zur Erfüllung der Auflagen eine Frist von einem Jahr ab 
Eröffnung der Verfügung zu setzten.  

 



  

 

 Weiterbildungsgang zum Facharzt/zur Fachärztin für 
Kiefer- und Geschichtschirurgie 

Schlussbericht des OAQ, 10 
 

November 2010 

 

Abkürzungsverzeichnis 

BAG  Bundesamt für Gesundheit 

EDI  Eidgenössisches Departement des Innern 

FMH  Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 

MedBG  Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe vom 23. Juni 2006 

(Medizinalberufegesetz) 
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Vorbemerkungen 
Gemäß den Vorgaben  des BAG im Leitfaden für externe Begutachtung (Phase 2) haben es 
die Gutachter als ihre Aufgabe angesehen, den Selbstbeurteilsbericht der SGKG vom 
27.08.2009  kritisch zu analysieren, mit den formulierten Qualitätsstandards zu vergleichen 
und durch Hinweise und unter Berücksichtigung der European Guidelines for Specialty Trai-
ning in Oro-Maxillo-Facial Surgery der UEMS zur weiteren Entwicklung zu ergänzen.  
Das vorliegende Weiterbildungsprogramm zum Facharzt für Kiefer- und Gesichtschirurgie 
enthält eine allgemeine Darstellung des Fachgebietes und der Ziele der Weiterbildung.. Anga-
ben über Dauer und Gliederung der nicht-fachspezifischen und fachspezifischen Weiterbil-
dung sowie weitere Bestimmungen. Die Inhalte der Weiterbildung umfassen Fachkenntnisse 
in unterschiedlichen Bereichen und ein Operationskatalog sind enthalten ebenso wie die Reg-
lements für die Facharztprüfung. 
 
1. Prüfbereich : Leitbild und Ziele 
1.1. Leitbild und Ziele 
Auch bei der letzten Begutachtung wurde kein Leitbild vorgelegt, so wurde der Selbstbeurtei-
lungsbericht als Leitbild gewertet. Gerade um den Weiterbildenden zu motivieren und ihm 
sein späteres Berufsfeld im internationalen Kontext aufzuzeigen, wäre ein dezidiertes Leitbild 
mit Einordnen des Fachgebietes in die Vielfalt und Komplexizität der modernen Kranken- 
und Gesundheitsversorgung unter Berücksichtigung des ökonomischen Druckes sowie dem 
sozialen Wandel notwendig. Ebenso sollte eine Vision vermittelt werden, wie sich die Wei-
terentwicklung des Fachgebietes in der Weiterbildungsordnung wiederspiegelt. Hier wäre z.B. 
anzuführen, wie sich das Fachgebiet im Spannungsfeld zum einen der Kopffächer (HNO-
Heilkunde, Neurochirurgie, Augenheilkunde, Plastische Chirurgie, aber auch operative Der-
matologie) positioniert und vernetzt. Wichtig erscheint auch die Einordnung des Fachgebietes 
bezüglich seiner beiden Säulen, der Humanmedizin und der Zahnmedizin. Zukunftsweisende 
Aspekte der Forschung oder klinisch neue Aufgabenstellungen sollten erwähnt werden, wie es 
z.B. anhand der starken Zunahme mikrochirurgischer oder 3D-gestützten Operationsverfahren 
auf der einen oder der enossalen Implantologie auf der anderen Seite deutlich wird. Es fehlt 
auch die Einordnung der schweizerischen Weiterbildungsordnung, trotz aller ihrer notwendi-
gen Besonderheiten aufgrund der spezifischen politischen, gesundheitsökonomischen und 
demokratischen Strukturen, in den Kontext der europäischen Weiterbildungsordnung (Euro-
pean Board of Oral and Maxillofacial Surgery). 

In diesem Zusammenhang möchten die Gutachter auch anmerken, dass im Gegensatz zu den 
anderen europäischen Weiterbildungsordnungen  auffällt, dass die schweizerische Weiterbil-
dungsordnung den zahnärztlich-chirurgischen Aspekt der Weiterbildung vernachlässigt. Dies 
wird besonders durch die Namensgebung des Fachgebietes in der Schweiz deutlich. Obwohl 
die Chirurgie pathologischer Veränderungen in und rund um die Mundhöhle in der Weiterbil-
dungsordnung ausreichend berücksichtigt wird, spiegelt sie sich in der Namensgebung „Kie-
fer- und Gesichtschirurgie“ als einzigem Land in Europa nicht wieder. Gemäß europäischen 
Standards und z. B. der Namensgebung in Deutschland und Österreich sowie entsprechend 
dem europäischen Standard der Fachgebietsbezeichnung „Oral and Maxillofacial Surgery“ 
sollte überlegt werden, ob nicht auch in der Schweiz im Sinne einer besseren Transparenz und 
zur Gewährleistung einer optimalen Mobilität und Internationalität im europäischen Raum 
eine Namensanpassung („Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie“) erfolgen sollte. 

Gutachterempfehlung: 

 Formulierung eines Leitbildes, das eine Konzept- und Strategieentwicklung des Fach-
gebietes gerade mit Bezug auf den europäischen Kontext beschreibt. 

 Namensanpassung des Fachgebietes an die europäische Standardnomenklatur 
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1.2. Professionalität 
Die Professionalität ruht auf mehreren Säulen, dem theoretisch erlernten medizinischen und 
zahnmedizinischen Wissen, den praktisch erworbenen chirurgischen Fähigkeiten, dem be-
wussten und ethisch-orientierten Umgang mit Patienten und der Berücksichtigung ökonomi-
scher und soziokultureller Parameter beim Umgang mit den Patienten. Diese Aspekte sind als 
Ziele in der Weiterbildungsordnung beschrieben, ihr Erreichen liegt wesentlich in der Hand 
des Weiterbildners, der den angehenden Facharzt zu autonomen und respektvollen Handeln 
mit dem Patienten erziehen soll. Bei den jetzigen Weiterbildungszielen sind die theoretischen 
Lerninhalte weiterhin nur global beschrieben, während im praktischen (operativen) Weiterbil-
dungskatalog die operativen Ziele explizit anhand von selbst durchzuführenden und auch von 
zu assistierenden operativen Eingriffen quantitativ und qualitativ klar beschrieben sind.  

Gutachterempfehlung: 

 Entwicklung eines Lehr- und Lernzielkataloges mit Operationalisierung der Weiter-
bildungsziele, um eine bessere Strukturierung des nicht-operativen Weiterbil-
dungsprogrammes zu erzielen 

 Entwicklung eines Logbooks für den Weiterzubildenden, das die Lernziele beinhaltet. 
 
1.3. Kompetenzen beim Weiterbildungsabschluss 
Die chirurgischen Fähigkeiten werden durch Erreichen eines Operationskataloges klar be-
schrieben, das medizinische und zahnmedizinische Wissen wird im Rahmen der Facharztprü-
fung abgefragt und die Inhalte sind in der Weiterbildungsordnung hinterlegt. Über die Fähig-
keiten bei der Patientenkommunikation besteht zur Zeit keine Prüfungsmöglichkeit, die Beur-
teilung obliegt dem Weiterbildner, der dem Prüfling mit seinem Abschlusszeugnis die ent-
sprechenden Fähigkeiten bescheinigt. Vorbildhaft möchten die Gutachter hervorheben, dass 
die Prüfungskommission eine praktische Prüfung (Voroperieren) vom Prüfling verlangen 
kann.  

Leider sind die theoretischen Weiterbildungsinhalte weiterhin nur summarisch aufgeführt und 
es fehlen Maßnahmenkataloge für die nicht-chirurgischen Weiterbildungsinhalte. An erster 
Stelle ist dies der gesamte Bereich der Durchführung bzw. Beurteilung der bildgebenden Dia-
gnostik (zahnärztliche Röntgendiagnostik einschliesslich DVT, Ultraschalldiagnostik). Gera-
de unter Berücksichtigung der zunehmenden Bedeutung bildgestützt-3D-geplanter oder 3D-
navigierter Operationsverfahren (z.B. auf DVT-Basis oder intraoperativem Ultraschall) sollte 
dies dezidiert Berücksichtigung finden. Die entsprechenden Kompetenzen sollten in der Wei-
terbildungsordnung auch qualitätssichernd  durch einen entsprechenden Katalog durchzufüh-
render diagnostisch-planerischer Massnahmen abgebildet werden. Auch fehlt ein Katalog der 
nicht-operativen Behandlungsverfahren wie der fachspezifischen Schmerztherapie, der fach-
spezifischen Analgosedierung, der fachspezifische Labordiagnostik oder der fachspezifischen 
medikamentösen Tumortherapie, wie sie in anderen europäischen Ländern  schon länger 
Standard geworden sind. 

Gutachterempfehlung: 

 Entwicklung eines Weiterbildungs- bzw. Lernzielkataloges für den theoretischen und 
nicht-operativen Bereich 
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2. Prüfbereich: Weiterbildungsgang 
 
2.1. Weiterbildungsstruktur 
Die Weiterbildungsstruktur ist klar definiert, der Weiterzubildende erhält einen exakt zu erfül-
lenden Operationskatalog, der es ihm ermöglicht, seine praktischen Lernziele zu überprüfen. 
Die allgemeinen und fachspezifischen Komponenten werden ausreichend und deutlich be-
schrieben. Die Weiterbildung ist berufsbegleitend und praxisnah aufgebaut; ein 6-monatiger 
Anteil kann durch einen Forschungsaufenthalt ersetzt werden. Der Weiterzubildende soll un-
ter Anleitung des Weiterbildners zunehmend zu autonomen Arbeiten gebracht werden, Mei-
lensteine sind allerdings nicht formuliert.  

Der Weiterbildungskatalog sieht für den gesamten Weiterbildungszeitraum nur 2 externe 
Fortbildungsveranstaltungen vor. Dies erscheint den Gutachtern aufgrund der Fülle des Fach-
gebietes und der geringen Präsenz von theoretischen Fortbildungsmaßnahmen  als sehr wenig. 
Hier sollte der Besuch von z.B. mindestens einer Veranstaltung pro Jahr definiert werden. 

Es fehlt immer noch eine explizite Dokumentation der Lernergebnisse (Logbook)  Hier sollte 
auch ein jährlich durchzuführendes Mitarbeitergespräch eingetragen sein. 

Es fehlt der Bedarf eines Weiterzubildenden an einer weiterbildungsbegleitenden externen 
Beratungsmöglichkeit (Mentor bzw. Tutor), der neben dem eigentlichen Weiterbildner als 
zweiter (und damit qualitätssichernder) Berater zur Verfügung steht. Aufgrund der relativ 
geringen Anzahl Weiterzubildender in der Schweiz sollte hier die SGKG Unterstützung an-
bieten. Die SGKG hat einen Weiterbildungsbeauftragten, der diese Aufgabe übernehmen bzw. 
delegieren könnte. Der Weiterbildungsbeauftragte ist im Weiterbildungsprogramm bisher 
nicht explizit erwähnt. 

Es fehlen weiterhin entsprechend der fehlenden Modularität auch qualitätssichernde kontrol-
lierbare Meilensteine in der Weiterbildung. Sicherlich ist dies schwierig, trotzdem könnten 
sich einzelne Meilensteine definieren lassen, die in engem Zusammenhang mit der zuneh-
menden klinischen Autonomie und Verantwortungsübernahme des Weiterzubildenden bei 
bestimmten Handlungen oder Operationen stehen (z.B. Befähigung zum Notdienst, Befähi-
gung zur Durchführung bestimmter Operationen ohne ständige Aufsicht, Stationsarzttätigkeit, 
selbstständige poliklinische Tätigkeiten etc.) 

Gutachterempfehlung: 

 Definition der zahnärztlich-chirurgischen Aspekte im Berufsbild und damit in der 
Weiterbildungsordnung 

 Implementierung von Meilensteinen der Weiterbildung, die z.B. an den Autonomie-
grad des Weiterzubildenden gebunden sind. 

 Erhöhung der Anzahl externer Pflichtfortbildungsveranstaltungen 
 Einführung einer externen Beratungsmöglichkeit (Tutor, Mentor) 
 Dokumentation des jährlich zu führenden Mitarbeitergespräches im Logbook 

 
2.2. Wissenschaftliche Methoden 
Die vorgelegte Weiterbildungsordnung motiviert den Weiterzubildenden sogar in besonderem 
Maße zur begleitenden wissenschaftlichen Tätigkeit. Es sind die Teilnahme an mindestens 3 
Kongressen der SGKG, das Halten von mindestens 2 Vorträgen auf Kongressveranstaltungen 
und die Anfertigung von 2 wissenschaftlichen peer-reviewten Publikationen vorgeschrieben. 
Darüber hinaus kann eine 6-monatige Forschungstätigkeit auf die fachspezifische Weiterbil-
dung anerkannt werden. Damit erhält der Weiterzubildende einen guten Einblick in wissen-
schaftliche Methoden und damit verbundene Kriterien einer Evidenz-basierten Medizin. Die 
Weiterbildungsordnung kann in diesem Punkt gegenüber denjenigen anderer Länder als bei-
spielhaft gesehen werden.  
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Allerdings fehlt auch hier eine strukturierte qualitätsgesicherte Weiterbildungsmöglichkeit. Es 
könnte regelmässig (z.B. auf dem jährlichen SGKG-Kongress) ein wissenschaftstheoretischer 
Weiterbildungsteil implementiert werden, der ausgerichtet nach einem entsprechenden Lern-
zielkatalog z.B. auch einen Kurs zum Thema „Umgang mit wissenschaftlicher Literatur, wis-
senschaftliche Datenauswertungeund evidence-based medicine“ anbietet. 

Gutachterempfehlung: 

 Implementierung einer regelmässigen wissenschaftstheoretischen Weiterbildungsteiles 
 
2.3. Inhalt des Weiterbildungsgangs 
Der Weiterbildungsgang beinhaltet die chirurgische Ausbildung, die als bed side teaching 
(Behandlungen, Visiten, Operationen) die Vermittlung der geforderten theoretischen Inhalte 
darstellt. Die Fortbildungsordnung schreibt die erforderlichen Nachweise vor, die auch nach 
abgeschlossener Weiterbildung weiterhin absolviert werden müssen. Gerade durch häufige 
Notfallbehandlungen wird der Weiterzubildende geschult in kommunikativen Prozessen und 
Entscheidungsfindungen. Die Vermittlung gesundheitspolitischer, öknomischer und ethischer 
Faktoren erfolgt durch den Weiterzubildenden. Aufgrund der Fülle der hier zu lehrenden As-
pekte sollte dies auch in einem Lernzielkatalog enthalten sein, der während der Fortbildung 
vom Weiterbildner regelmässig überprüft und abgezeichnet wird. 

Bei den chirurgischen Lernzielen sehen die Gutachter das Defizit im zahnärztlich-
chirurgischen Bereich. Denn auch wenn das Fachgebiet der Kiefer- und Gesichtschirurgie ein 
chirurgisches ist, stammt ein erheblicher Anteil der Patientenzuweisungen und damit verbun-
den viele klinische und operative Aufgabenstellungen aus der zahnärztlichen Praxis. Im Rah-
men kiefer-gesichtschirurgischer Eingriffe werden häufig auch zahnärztlich-chirurgische Ein-
griffe durchgeführt. 

Desweiteren sind in der Weiterbildungsordnung viele operative Verfahren nicht in ausrei-
chendem Maße bzw. gar nicht abgebildet, die in den letzten Jahren das Fachgebiet der Kiefer 
–und Gesichtschirurgie grundsätzlich gewandelt haben. Es sind dies vor allem die Mikrochi-
rurgie (z.Zt. nur summarisch unter der Rubrik „Weichteil- und Hautlappen“ erwähnt) und die 
enossale Implantologie. Auch die Bedeutung der pädiatrischen Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
deren klinische Bedeutung weit über die Chirurgie der Gesichtsfehlbildungen hinausgeht  
(Traumatologie, Infektionen, Onkologie) spiegelt sich nicht in der Weiterbildungsordnung 
wieder. Hier wäre auch durchaus zu überlegen, spezifische FMH-Weiterbildungsausweise 
einzuführen. 

Desweiteren fehlt in der Weiterbildungsordnung weiterhin die explizite Nennung von CIRS 
und das Erlernen des Umganges mit Risiken und Fehlern als Weiterbildungsziel.  

Gutachterempfehlung: 

 Implementierung eines detaillierten Lernzielkataloges für den theoretischen Bereich, 
z.B. auch für nicht operative Fähigkeiten. 

 Ausreichende Berücksichtigung zahnärztlich-chirurgischer Leistungen und der 
Implantologie im Operationskatalog 

 Aufnahme von CIRS in die Weiterbildungsordnung 
 Einführen von FMH-Weiterbildungsausweisen für spezielle chirurgische Themenge-

biete (z.B. Implantologie, Mikrochirurgie, pädiatrische Kiefer- und Gesichtshirurgie) 
 
2.4. Aufbau, Zusammensetzung und Dauer des Weiterbildungsganges 
Die Dauer des Weiterbildungsganges ist vorgegeben mit einer Zeit von 6 Jahren. Aufgrund 
des notwendigen Doppelstudiums muss allerdings einer der beiden Studiengänge der Weiter-
bildungszeit zugeordnet werden, so dass diese als um 4 Jahre verlängert betrachtet werden 
muss. Damit beträgt die Weiterbildungszeit nach dem Ende des ersten Studiums ca. 10 Jahre, 
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Den Gutachtern fällt eine Benachteiligung in der Weiterbildungsordnung für die Weiterzubil-
denden auf, die sich auf der Basis der zahnmedizinischen Ausbildung für die Fachweiterbil-
dung entschieden haben: Die fachspezifische Weiterbildung kann erst nach Abschluss des 
Doppelstudiums erfolgen, während die nicht-fachspezifische bereits nach Abschluss des hu-
manmedizinischen Studiums beginnen kann, also parallel zum Studium der Zahnmedizin. 
Damit kann der Humanemediziner im Gegensatz zum Zahnmediziner Teile seiner Ausbildung 
(Zahnmedizinstudium, chirurgische Basisausbildung) parallel durchführen. Als Kompensation 
besteht im Moment nur die Möglichkeit, eine 6-monatige zahnärztliche Tätigkeit an einer 
Poliklinik auf die fachspezifische Weiterbildungszeit anzurechnen. Dies erscheint den Gut-
achtern nicht ausreichend. Die Gutachter empfehlen deshalb eine bis zu 9 monatige zahnärzt-
lich-chirurgische Tätigkeit anrechenbar zu machen, auch unter Berücksichtigung der Empfeh-
lung zur Rolle zahnmedizinisch-chirurgischer Inhalte im Fachgebiet (s.o). 

Aufgrund der extrem langen Weiterbildungszeit verliert das Fachgebiet an Attraktivität. Dies 
zeigt sich z.B. in dem relativ niedrigen Frauenanteil bei den Weiterzubildenden. Einer der 
Vorzüge der schweizerischen Weiterbildungsordnung, der Einbettung der Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie als integralem Bestandteil in den chirurgischen Fächerkanon, wirkt sich durch 
die komplette Absolvierung der zweijährigen chirurgischen Basisausbildung im Gegensatz zu 
allen anderen europäischen Ländern negativ aus. Hier sollten Lösungsmöglichkeiten entwi-
ckelt werden (s. fehlendes Leitbild !), wie ohne Qualitätseinbußen sich trotzdem die Gesamt-
weiterbildungszeit für die Kiefer- und Gesichtschirurgie verkürzen lässt. Die Gutachter schla-
gen vor, z.B. im Rahmen der Freiheiten der chirurgischen Basisausbildung bereits Inhalte der 
fachspezifischen Weiterbildung mit zu absolvieren und diese für die fachspezifische Weiter-
bildung anerkennen zu lassen.  

Folgende basischirurgische Weiterbildungsinhalte könnten z.B. so vordefiniert werden, ohne 
dass die Qualität der chirurgischen Basisausbildung darunter leidet und aufgrund dessen sich 
die fachspezifische Weiterbildung um ein Jahr auf insgesamt 3 Jahre verkürzen lässt:  

• 6 Monate Anästhesie und Intensivmedizin,  

• 6 Monate operative Tätigkeit in einem Fachgebiet der Kopf-Hals-Region (Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, Schädelbasis- bzw. Neurochirurgie, Plastische Chi-
rurgie, operative Hals-Nasen-Ohrenheilkunde), 

• 6 Monate Notfallstation, 

• 6 Monate chirurgischer Stationsdienst. 

Die Weiterbildung insgesamt ist nicht modular aufgebaut, da der spezifische case load wäh-
rend der Weiterbildungszeit nicht planbar ist, sondern nur auf die Gesamtweiterbildungszeit 
hin betrachtet werden kann. Der Fortschritt in der Weiterbildung wird nur anhand der Zuord-
nung zu Durchführung bzw. Assistenzen von bestimmten Operationen oder der Einbindung in 
aufeinander aufbauende klinische Schwerpunkttätigkeiten (poliklinische Spezialsprechstun-
den) erreicht bzw. gemessen. Allerdings meinen die Gutachter, dass sich hier doch grob-
umrissene Themenblöcke (Meilensteine) bilden lassen, die dem Gedanken einer Modularität 
der Weiterbildung nahekommen. Meilensteine liessen sich  in engem Zusammenhang mit der 
zunehmenden klinischen Autonomie und Verantwortungsübernahme des Weiterzubildenden 
bei bestimmten Operationen (z.B. dentoalveoläre Chirurgie – einfache Traumatologie – 
Dysgnathiechirurgie - komplexe Traumatologie - Weichteilchirurgie etc.) oder ärztlichen 
Funktionen (z.B. Befähigung zum Notdienst, Stationsarzttätigkeit, selbstständige poliklini-
sche Tätigkeiten etc.) definieren und sich der Fortschritt der Weiterbildung (oder sein Aus-
bleiben) objektiver dokumentieren. 

Die Integration von Theorie und Praxis ist im Moment dadurch sichergestellt, dass der Wei-
terbildner die Gewährleistung übernimmt. Die Durchführung weiterer theoretischer Fortbil-
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dungsmassnahmen obliegt der internen Fortbildungsstruktur der Weiterbildungsstätten (s. hier 
Zuordnung zu Kategorie A und B). Der Besuch von nur 2 externen Fortbildungsveranstaltun-
gen im Zeitraum von 6 Jahren erscheint dabei den Gutachtern trotz der Pflicht zu wissen-
schaftlichem Arbeiten (s. u. und 2.3. des WBP) zu wenig.  Wie auch bereits in den früheren 
Gutachten angemahnt, ist im Weiterbildungsgang das Verhältnis von Theorie und Praxis nicht 
klar definiert, das Theorie-Erlernen erfolgt meist anhand der Praxis im Sinne einer „bed-side“ 
Weiterbildung am Patienten. Allerdings hat die Einführung von sog. skill labs die Möglichkeit 
einer virtuellen oder pseudorealen Behandlungssimulation mit entsprechender theoretischer 
und praktischer Weiterbildungsmöglichkeit eröffnet. Dies sollte ein stärkeres Gewicht erhal-
ten, da neben der Optimierung der entsprechenden skills damit Weiterbildung auch standardi-
sierbarer und messbarer wird.  

Gutachterempfehlung: 

 Anrechenbarkeit einer poliklinischen zahnärztlich-chirurgischen Tätigkeit von bis zu 9 
Monaten auf die fachspezifische Weiterbildung 

 Optimierung und Aufeinanderabstimmung der nicht-fachbezogenen und fachbezoge-
nen Weiterbildung, um eine Verkürzung der Gesamtweiterbildungszeit von 6 auf min-
destens 5 Jahre zu erzielen  

 Implementierung von Meilensteinen der Weiterbildung, die an den Autonomiegrad 
gebunden sind (Logbook !) 

 Ausbau von skill labs in die Weiterbildung  
 
2.5. Management des Weiterbildungsganges 
Die Befugnisse und Verantwortungen im Weiterbildungsgang sind klar geregelt, alle Beteilig-
ten sind darüber informiert. Die Möglichkeit einer Multi-Site Weiterbildung ist zwar vorhan-
den, jedoch wird diese Möglichkeit nicht strukturiert angeboten und findet allenfalls unkoor-
diniert statt. Letztendlich wird ihr Potential damit nicht genutzt, es ist nicht vorgeschrieben, 
dass ein Weiterzubildender auch die Ausbildungsstelle einmal wechselt („Wanderjahre“).  
Wenn die Möglichkeiten von Stellenrotationen verstärkt genutzt werden sollen, ließe sich dies 
nur dadurch erzielen, dass an den A-Kliniken jeweils eine Weiterbildungsstelle als Rotations-
stelle ausgestattet wird, auf die ein Weiterzubildender einer anderen Klinik (national oder 
international) zeitlich befristet (6-12 Monate) einzustellen ist.  

Auch in diesem Zusammenhang erscheint die Entwicklung eines Lehr- und Lernzielkataloges 
und eines Logbooks für sinnvoll, da sich dadurch die Ausbildungscurricula an den verschie-
denen Weiterbildungsorten zumindest in Teilbereichen soweit synchronisieren lassen., dass 
eine Mobilität des Weiterzubildenden erleichtert wird. 

Gutachterempfehlung: 

 Implementierung des Lehr- und Lernzielkataloges 
 Bei Bedarf Aufnahme von Rotationsstellen in das Weiterbildungprogramm 

 
2.6. Weiterbildung und Dienstleistungen 
Das Verhältnis zwischen Weiterbildung und Dienstleistung ist typischerweise bei einem chi-
rurgischen Fach ausgewogen, da die Weiterbildung on-site während der Dienstleistung statt-
findet (Ausbildung am Arbeitsplatz, sprich bei der Patientenbehandlung). Dadurch kommt 
allerdings dem Weiterbildner (Supervisor) eine besondere Bedeutung und Verantwortung zu. 
Im übrigen sind alle Weiterbildungsstätten zur Durchführung theoretischer Weiterbildungs-
massnahmen verpflichtet.  

Die Forderung, dass die Weiterbildung die klinische Tätigkeit ergänzt und die beschränkte 
Zulassung von Weiterbildungsstätten, wird erfüllt und steht in direktem Zusammenhang mit 
der Konzentration der Dienstleistung auf dieselben Standorte (A- und B-Kliniken. Nicht ge-
löst ist die Frage (wie bei allen Weiterbildungsprogrammen), wie die Qualität der Weiterbil-
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dung durch die Zunahme ökonomischer Zwänge und damit der Dienstleistung geschützt wer-
den kann. Es ist zu befürchten, dass durch Zunahme der Dienstleistung an den Ausbildungs-
standorten die Weiterbildungsqualität leidet. Dies kann eigentlich nur über die Einrichtung 
eines speziellen Weiterbildungsbudget erfolgen, wie es z.B. in Holland realisiert wurde. 

 
 
3 Prüfbereich: Beurteilung des Weiterzubildenden 
3.1. Beurteilungsmethoden und Feedback 
Der Weiterbildungsgang beinhaltet bereits einen Prozess der kontinuierlichen Leistungsbeur-
teilung, jährlich wird vom Weiterbildner während der basischirurgischen Ausbildung ein 
FMH-Zeugnis ausgestellt. Um aber ein gesichertes Feedback zu ermöglichen, sollte das fakul-
tative Mitarbeitergespräch als obligat während der gesamten Weiterbildung aufgenommen 
und im Logbook dokumentiert  werden. Ein solches Logbook wird nach Angabe der SGKG 
gerade erstellt. Allerdings wurde dies auch bereits vor 5 Jahren behauptet. Aufgrund seiner 
essentiellen Bedeutung für die Weiterbildung sollte die Akkreditierung erst nach der Vorlage 
erfolgen. 

Die Kriterien für Zulassung und Bestehen der abschliessenden Facharztprüfung sind in der 
Weiterbildungsordnung klar definiert. Die Prüfer besitzen dabei die notwendigen Freiheiten, 
um auf auftretende spezifische Problemstellungen bei der Prüfung adäquat einzugehen. So 
sind sowohl Wiederholungsprüfungen möglich als auch eine praktische Prüfung der operati-
ven Fähigkeiten des Weiterzubildenden. Es bleibt der Sinn zu hinterfragen, dass ein Prüfling  
bei Nichtbestehen die Prüfung in unbegrenzter Anzahl wiederholen kann. 

Als Beschwerdeinstanz steht die Einsprachekommission Weiterbildungstitel zur Verfügung. 
Nicht genannt wird hier der Weiterbildungsbeauftragte der SGKG, der auch als Ombudsman 
fungieren sollte. Dies sollte explizit in die Weiterbildungsordnung aufgenommen werden. 

Gutachterempfehlung: 

 Aufnahme eines obligaten jährlichen Mitarbeitergespräches in die Weiterbildungsord-
nung und Implementierung in das Logbook 

 Benennung des Weiterbildungsbeauftragten der SGKG als Ombudsman 
 
3.2. Beziehung zwischen Beurteilung und Weiterbildung 
Die Beurteilung des Weiterbildungsfortschrittes liegt im Aufgabenbereich des Weiterbildners.  
und ist durch die Anbindung der Weiterbildung an die Dienstleistung gegeben. Mit Fort-
schreiten einer erfolgreichen Weiterbildung kann der Weiterzubildende auch vom Weiterbild-
ner mit anspruchsvolleren Aufgaben betraut werden. Die Beurteilung des Weiterbildungsfort-
schrittes liegt deswegen sinnvollerweise im Ermessen des Weiterbildners.  Es wäre sinnvoll, 
hier eine qualitative Leistungsbeurteilung durch den Weiterbildner einzuführen, die unabhän-
gig von reinen Leistungszahlen steht wie Anzahl der Operationen oder sonstigen durchgeführ-
ten Massnahmen. So könnte im Logbook der Weiterbildner abschliessend die Erlangung der 
Facharztreife bescheinigen. 

Auch hier kommt dem jährlich stattfindenden Mitarbeitergespräch eine besondere Bedeutung 
zu, aus diesem Grunde sollte dies als Vorgabe für die Akkreditierung unbedingt und 
schnellstmöglich in die Weiterbildungsordnung implementiert werden. 

Gutachterempfehlung: 

 Einführung einer Bescheinigung der Facharztreife durch den Weiterbildner 
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4. Prüfbereich: Weiterzubildende 
4.1. Zulassungsbedingungen und Selektionsprozess 
Die Zulassungsbedingungen zur Weiterbildung sind klar beschrieben, das ärztliche Diplom 
für die Zulassung zur nicht-fachspezifischen Weiterbildung und das zusätzliche zahnärztliche 
Diplom für die fachspezifische Weiterbildung. Die Einstellung erfolgt durch den Weiterbil-
denden und wird in einem Arbeitsvertrag (Dienstleistungsvertrag) geregelt. Die Weiterbil-
dung ist prinzipiell nicht zulassungsbeschränkt. Aufgrund der Kopplung mit der Dienstleis-
tung besteht jedoch eine lokale Stellenbeschränkung aufgrund der ökonomischen Rahmenbe-
dingungen und der eingeschränkten Personalstellenkapazität. Dies steht in gewissem Wider-
spruch zu der Aussage, dass sich die Weiterbildung nicht der Dienstleistung unterordnen darf.  

Bislang nicht geklärt ist die Frage, ob bei zuviel Dienstleistung die Ausbildung leidet und wie 
dann gegebenenfalls verfahren werden sollte. Diese Diskussion betrifft aber alle klinisch-
medizinischen Weiterbildungsordnungen und sollte andernorts diskutiert werden. Die Gutach-
ter wollen nur die Problematik nicht unbenannt lassen. 
 
4.2. Anzahl Weiterzubildenden 
Die Minimalzahl an Weiterzubildenden pro Personalschlüssel ist angegeben. Sie richtet sich 
nach den Supervisionskapazitäten der Fachärzte und dem praktischen klinischen Case-load. 
Es erfolgt die Zuordnung in Weiterbildungskliniken der Kategorie „A“ und „B“. Eine Ma-
ximalanzahl Weiterzubildender ist nicht definiert.  
 
4.3. Betreuung und Beratung der Weiterzubildenden 
Beratung, Tutoring und Mentoring sind nicht geregelt und es verbleibt im Ermessen des Wei-
terzubildenden, sich Unterstützung zu suchen. Damit entsteht eine sehr einseitige Abhängig-
keit des Weiterzubildenden vom Weiterbildenden und damit mittelbar von der Dienstleis-
tungseinrichtung, bei der er seinen Dienstvertrag hat. Hier sollte es jedem Weiterzubildenden 
ermöglicht werden, bei Wunsch sich einen externen Mentor oder Tutor (z.B. niedergelassenen 
Facharzt) zu suchen, der dann qualitätssichernd dem Weiterzubildenden zur Seite steht. Die 
Koordination sollte in Händen des Weiterbildungsbeauftragten der SGKG liegen.. 

Gutachterempfehlung: 

 Einführung der Möglichkeit eines Tutoriats/Mentorats durch die SGKG 
 
4.4. Arbeitsbedingungen 
Aufgrund der Weiterbildung im Rahmen der Dienstleistung ist eine saubere Trennungsrech-
nung von Weiterbildung und Dienstleistung kaum möglich. Allerdings liegen Erfahrungswer-
te vor, die von den Weiterbildnern berücksichtigt werden, Weiterbildungsgebiete sind ebenso 
klar beschrieben wie Weiterbildungszeiten. Eine Teilzeitweiterbildung ist prinzipiell möglich, 
jedoch obliegt die Durchführung allein den Weiterbildungsstätten. Hier sollten hier insgesamt 
verstärkt Bemühungen getätigt werden, auch in einem chirurgischen Fach frauen- und famili-
enfreundlichere Strukturen zu schaffen.  
 
4.5. Mitsprache der Weiterzubildenden 
Die Weiterzubildenden können durch eigenes Engagement (z.B. Mitgliedschaft in der FMH 
und VSAO) Mitspracherecht gewinnen, denn dadurch partizipieren sie an der Evaluation und 
Weiterentwicklung der Weiterbildungsprorgamme. Allerdings gibt es bisher keine dezidierte 
Möglichkeit der Mitsprache bei der persönlichen Weiterbildung. Auch hier sollte der Weiter-
bildungsbeauftragte der SGKG stärker engagiert werden. 

Gutachterempfehlung: 

 Einführung des Weiterbildungsberechtigen der SGKG als Ombudsman 
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5. Prüfbereich: Personalbestand 
5.1 Anstellungspolicy und 5.2 Weiterbildner 
Definiert wird die Qualifikation des Weiterbildners als Facharzt für Kiefer-und Gesichtschi-
rurgie sowie durch die Einteilung in die Weiterbildungsstätten der Kategorie A und B. Selbst-
kritisch wird angemerkt, dass didaktische Voraussetzungen nicht gefordert sind. Die definier-
te wissenschaftliche Qualifikation des Weiterbildners durch peer-reviewed Artikel ist aber 
gemäss Weiterbildungsprogramm höher als erforderlich angesetzt. 
Allerdings fehlen weiterhin qualitätssichernde Regularien für den Weiterbildner. Auch wenn 
dies schwer umzusetzen ist aufgrund der miteinander verflochtenen vielfältigen Verantwort-
lichkeiten eines Abteilungs- bzw. Klinikleiters, sollte dem Weiterbildner trotzdem eine ver-
bindliche und qualitätsunterstützende Hilfestellung an die Hand gegeben werden, z.B. durch 
Aufstellung eines umfassenden Lehr- und Lernzielkataloges. Erste Ansätze hierzu könnten 
sich bereits in dem von der Fachgesellschaft seit 5 Jahren angekündigten Logbooks wider-
spiegeln.  

Gutachterempfehlung: 

 Entwicklung eines Lehr- und Lernzielkataloges mit Operationalisierung der Weiter-
bildungsziele, um eine bessere Strukturierung des nicht-operativen Weiterbil-
dungsprogrammes zu erzielen 

 Entwicklung eines Logbooks für den Weiterzubildenden, das die Lernziele beinhaltet. 
 
 
6. Prüfbereich: Weiterbildungsstätten und Ressourcen für die Weiterbil- 
  dung 
6.1 Klinische Einrichtungen 
Unter Bezugnahme auf die SIWF/FMH-Anforderungen sind die Standards gemäß 5.2 des 
Weiterbildungsprogrammes erfüllt. Die beschriebenen Möglichkeiten zu Visitationen  an 
Weiterbildungsstätten sind nicht definiert.  
 
Gutachterempfehlung: 

 Einfügen eines Zeitrasters für die Überprüfung und Einteilung der Ausbildungsstätten 
in das Weiterbildungsprogramm  

 
6.2. Infrastruktur 
Die Qualität der Weiterbildungsstätten ist gem. § 5.2 des Weiterbildungsprogrammes durch 
Einteilung in Kategorie A und B hinreichend geregelt und kritisch wird auf fehlende Rege-
lungen zu Seminarräumen hingewiesen.  
Nicht geregelt ist die Einrichtung von Möglichkeiten für praktisches Üben (skill labs).. 
Die Kriterien für die Qualität von Bibliotheken (Aktualität von Fachliteratur, welche Auswahl 
von Zeitschriften) sind nicht dokumentiert. 

Gutachterempfehlung: 

 Definition von Mindestanforderungen für Lehr- und Lernflächen und Fachbibliothe-
ken  (Auswahl an Monografien, wissenschaftlichen und Fortbildungsjournalen) an den 
Weiterbildungsstätten 

 



 11 

6.3. Klinische Zusammenarbeit 
Regelungen hierzu enthält die Selbsteinschätzung der SGKG nicht, die Notwendigkeit zur 
Zusammenarbeit ergibt sich aber automatisch aus der Definition des Faches. Explizit wird 
nochmals auf die Einschätzung der Gutachter unter 2.2. und 2.3. zur ausdrücklichen Einbe-
ziehung der zahnärztlich-chirurgischen Aspekte und der hier notwendigen engen Kooperation 
hingewiesen, beispielsweise auf dem Gebiet der dentalen Implantologie, der kaufunktionellen 
Rehabilitation nach Tumorbehandlung, der Therapie zum Teil lebensbedrohlicher odontoge-
ner Infektionen, in der Traumatologie u.a..  
 
6.4. Informationstechnologie 
Durch die Notwendigkeit zur Einführung der  IT in den Klinikalltag aus ökonomischen Grün-
den dürfte die Zugänglichkeit generell auf hohem Niveau gewährleistet sein. Besondere Emp-
fehlungen über die Selbsteinschätzung hinaus sind nicht erforderlich. 
 
6.5. Forschung 
Unter 2..3. des Weiterbildungsprogrammes sind in den weiteren Bestimmungen u.a. je 2 Vor-
träge auf nationalen oder internationelen Fachkongressen und  2 wissenschaftliche Publikati-
onen in peer-reviewed Zeitschriften des Fachgebiets gefordert. Dies geht über die Anforde-
rungen anderer nationaler Weiterbildungsordnungen hinaus. Zu hinterfragen wäre lediglich, 
ob die Beschränkung auf die Zeitschriften des Faches sinnvoll ist und aufrecht erhalten wer-
den soll. 
 
6.6. Lehrexpertise 
Sofern die Weiterbilder habilitierte Fachärzte sind, haben diese während ihrer Graduierung-
zeit und in ihrer Tätigkeit als Abteilungsleiter eines Universitäts- oder Kantonsspitals eine 
ausreichende pädagogische Qualifikation als Hochschullehrer erhalten und nachgewiesen. 
Dies ist durch die Leiter der Ausbildungsstätten  sowohl der Kategorie A als auch B gemäß 
des Kriterienrasters für deren Leiter sichergestellt. Gemäß Selbstbeurteilungsbericht sind 
Lehrstuhlinhaber und Weiterbildner mit Erfahrung in der Lehre auch bei der Weiterentwick-
lung des Weiterbildungsprogrammes und der Prüfungsverfahren einbezogen. 
 
6.7. Kooperationen in der Weiterbildung 
Die Möglichkeit zur Absolvierung von Weiterbildungsinhalten in anderen nationalen und 
internationalen Einrichtungen und deren Anerkennung dür die Facharztanerkennung in der 
Schweiz ist vorbildlich. Als Kriterium für die Anerkennung von außerhalb absolvierten Teil-
bereichen sollte mindestens der Einteilungsstandard  Schweizer Ausbildungsstätten und der 
Operationskatalog sowie ggf. Inhalte des zu schaffenden Logbooks sein. 
 
Gutachterempfehlung: 

 Angabe von Kriterien zur Anerkennung von Ausbildungsinhalten außerhalb von in der 
Schweiz zugelassenen Ausbildungstätten einschl. der Einräumung eventueller Be-
schwerdemöglichkeiten 
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7. Prüfbereich: Evaluation des Weiterbildungsganges 
7.1. Mechanismen der Weiterbildungsevaluation 
Die Prüfkriterien sollten über den Punkt 5.1. des Weiterbildungsprogrammes hinaus festgelegt 
werden.  Im Selbstbericht sind dazu eher vage Angaben gemacht. Allerdings finden im Mo-
mant solche Visitationen der Weiterbildungsstätten durch die SGKG regelmässig statt, insbe-
sondere nach Wechsel des Weiterbildners (Stellenneubesetzung). Diese Visitationen sind aber 
hinsichtlich Inhalt und Frequenz nicht exakt definiert. 

Gutachterempfehlung: 

 Erarbeitung und Angabe von festen Kriterien zur Evaluation der Weiterbildungsstätten 
gem. Vorgaben der SIWF/FMH 

 
7.2 Feedback von Weiterbildnern und Weiterzubildenden 
Die Meinung von Weiterzubildenden wird durch die SGKG offensichtlich nicht planmäßig 
abgefragt, die Weiterbilder tauschen sich aber 2 x jährlich aus, und der Weiterbildungsver-
antwortliche wird gehört. Zu den beschriebenen Visitationen  s. o 
. 
7.3 Einbezug der Interessengruppen 
Die Antwort der SGKG erscheint nicht themenbezogen und bezieht sich ausschließlich auf 
die Kommunizierung der Ergebnisse der  Facharztprüfung. 
Siehe auch 4.5. 
 
7.4 Anerkennung und Überwachung der Weiterbildungsstätten 
Es werden die Positionen des SIWH/FMH angeführt, eine eigene Bewertung durch  die 
SGKG ist nicht gefordert. Der  Hinweis auf Punkt 5 des Weiterbildungsprogrammes sowie 
auf die unter 7.1 genannten Visitationen erscheint ausreichend.  Wesentlich sind jedoch auch 
die Zahl der Weiterzubildenden  pro Weiterbildungsstätte (s. 4.3.) und das ausgewogene Pati-
entenverhältnis. 
 
 
8. Prüfbereich: Leitung und Administration 
8.1 Fachlich-Wissenschaftliche Leitung 
Es existieren innerhalb der SGKG Ressorts für Weiter- und Fortbildung und für die Facharzt-
prüfung. Die konkreten Aufgabenbereiche und Bewertungskriterien sind expressis verbis 
nicht benannt. Auch der Vorstand der Gesellschaft selbst trägt Verantwortung, ohne dass die-
se näher bezeichnet ist. Die Existenz dieser Ressorts entspricht jedoch der Bedeutung, die die 
SGKG den Weiterbildungsaufgaben zumisst. Siehe hierzu auch die Auslassungen in 4.3. und 
4.5. 
 
8.2 Weiterbildungsbudget und Ressourcen 
Die Finanzierung entspricht den üblichen Standards, d.h. die Weiterbildung selbst ist nicht 
separat finanziert, sondern wird über die Finanzierung der Dienstleistung mitgetragen. Hier 
sollte ein entsprechendes Personalbudget für die Weiterbildungsverantwortung mitdefiniert 
werden, damit nicht dasselbe wie in Deutschland unter den jetzigen DRG-Bedingungen pas-
siert, dass nämlich die weiterbildenden Kliniken gegenüber den reinen Versorgungskliniken 
finanziell deutlich benachteiligt werden. Weitere Bedenken der Gutachter sind in 2.6. ange-
führt. 
 
8.3 Administration 
Außer  der genannten weiterbildungsspezifischen Verantwortung der SGKG erfolgt die Ad-
ministration über die Weiterbildungsstätten. Eine Änderung erscheint nicht erforderlich. 
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9. Prüfbereich: Kontinuierliche Erneuerung/Qualitätssicherung 
Bezugnahme auf das SIWH/FMH. Kein ergänzender Kommentar der Gutachter, jedoch kann 
der im Ausblick genannten Gefahr einer Formalisierung nicht widersprochen werden. 
 

 
Zusammenfassende Stellungnahme der Gutachter 

 
Die Gutachter stellen fest, dass das vorgelegte Weiterbildungsprogamm zur Erlangung des 
Titel „Facharzt für Kiefer- und Gesichtschirurgie“ nicht vollkommen den geforderten Quali-
tätsstandards  entspricht. Wie bereits vor 5 Jahren gutachterlich festgehalten, fehlt weiterhin 
eine Strukturierung der theoretischen Fortbildung und eine qualitästssichernde Dokumentati-
on des Weiterbildungsfortschrittes. Dieses Problem lässt sich durch das bereits angekündigte 
Logbook der SGKG beheben. 
 
Die Gutachter empfehlen deshalb, den Studiengang zu akkreditieren unter der ver-
pflichtenden Auflage, dass das angekündigte Logbook des Weiterzubildenden unverzüg-
lich in die Weiterbildung implementiert wird. 
 
Zur Qualitätsverbesserung des Weiterbildungsprogrammes haben die Gutachter im Text eini-
ge deutliche Empfehlungen abgegeben, um das Weiterbildungsprogamm international wett-
bewerbsfähig zu halten:: 

• Es fehlt ein Leitbild, das eine Konzept- und Strategieentwicklung des Fachgebietes ge-
rade im Bezug auf den europäischen Kontext beschreibt. 

• Der Namen des Facharzttitels sollte an die europäische Nomenklatur angeglichen 
werden. 

• Es sollte ein strukturierter Lehr- und Lernzielkatalog zur Operationalisierung der Wei-
terbildungsziele entwickelt werden. Hier könnten Meilensteine implementiert werden 
die z.B. an den Autonomiegrad des Weiterzubildenden gebunden sind. 

• Die Konzeption der Weiterbildung sollte so optimiert werden, dass eine Verkürzung 
der Gesamtweiterbildungszeit auf 5 Jahre erzielt werden kann. 

• Es fehlt bislang die Definition der zahnärztlich-chirurgischen Aspekte im Berufsbild 
und die Umsetzung im Weiterbildungsprogramm.  

• Der Operationskatalog sollte aktualisiert werden.  

• Es sollten FMH-Weiterbildungsausweise für spezielle chirurgische Themengebiete 
(Mikrochirurgie, pädiatrische KG-Chirurgie, Implantologie) eingeführt werden.. 

• Die Anzahl externer Pflichtfortbildungsveranstaltungen sollte erhöht und die Mög-
lichkeiten für eine Muli-Site Ausbildung (Rotation) verbessert werden. 

• Die Einführung einer Beratungsstelle für Weiterzubildende (Tutor, Mentor, Ombuds-
man) durch die SGKG wird für sinnvoll erachtet. 

Um diese Ziele erreichen zu können, regen die Gutachter die Einrichtung einer Kommission 
durch die SGKG an, die eine Qualitätsverbesserung des Weiterbildungsprogamm erarbeiten 
soll. 
Frankfurt und Halle, den 28.04.2010 
 
 
 
Prof. Dr.Dr.Dr. Robert Sader Prof. Dr.Dr. Johannes Schubert 
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